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ANLAGE

für die Sitzung

der Verbandsversammlung

am: 05.12.2018

Nr.: 16

zum TOP: 9

Die Haushaltssatzung lautet wie folgt:

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Ostholstein
Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 14 Abs. 1 und 15 Abs. 3 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit
§§ 77 ff. der Gemeindeordnung und § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung sowie § 7 Abs. 1 Nr. 6 der
Verbandssatzung hat die Verbandsversammlung am 05.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

Für den Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2018 werden festgesetzt:

1. im Erfolgsplan
die Erträge 59.684 Tsd. €
die Aufwendungen 57.024 Tsd. €
der Jahresgewinn 2.660 Tsd. €

2. im Vermögensplan
die Einnahmen 58.923 Tsd. €
die Ausgaben 63.121 Tsd. €

3. der Gesamtbetrag der Kredite auf 46.000 Tsd. €

4. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 Tsd. €

5. der Höchstbetrag der Kassenkredite/Kontokorrentkredit auf 20.000 Tsd. €

6. der Höchstbetrag für unerhebliche über- und
außerplanmäßige Ausgaben, für deren Leistung
oder Eingehung die Verbandsvorsteherin ihre
oder der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach
§ 82 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 200 Tsd. €

7. Die Gesamtzahl der im Stellenplan
ausgewiesenen Stellen auf 207,26 Stellen


